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VIII ,

Erklaͤrung des Großherzogthums Baden in

den Kriegszuſtand .

Da die Aufrührer im Großherzogthum Baden

fortfahren , ſich zum bewaffneten Widerſtande gegen
die zur Herſtellung der rechtmäßigen Regierung im

Lande , an deſſen Grenzen verſammelte Armee zu

rüſten , auch bereits durch den Kampf ſelbſt derſelben
entgegen getreten ſind , ſo erkläre ich, als Ober⸗

befehlshaber der zu jenem Zwecke gegen Baden auf⸗
geſtellten preußiſchen Armee , dag ganze Grop -
Herzogthum Baden Hiermit in den Kriegs -

zuſtand .
Hiernach verfallen nunmehr alle diejenigen Per⸗

ſonen in dem Großherzogthum Baden , welche den

unter Meinen Befehlen ſtehenden Truppen durch eine

verraͤtheriſche Handlung Gefahr oder Nachtheil bereiten⸗
dem Kriegsgericht .

Die Corps⸗Commandeurs haben hiernach das

Erforderliche anzuordnen und ſind befugt , die Todes⸗

Urtheile zu beſtätigen .

Neuſtadt a . d. Haardt , den 19 . Juni 1849 .

Der Oberbefehlshaber
der preußiſchen Operationsarmee am Rhein ,

Prinz von Preußen .
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